Anmeldung zur Schulung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Coiffeurgewerbe

Wo gearbeitet wird, geschehen Unfälle. Sichere Arbeitsplätze ohne Krankheits- und Unfallrisiken schaffen ein gutes Arbeitsklima, gesunde und zufriedene Mitarbeitende und somit zufriedene Kunden.

Die Branchenlösung

Alle Arbeitgeber, die 5 oder mehr Arbeitnehmer (inklusive Lehrpersonal) beschäftigen oder deren Branche mehr als 5 Promille Unfallversicherungsprämien bezahlen, sind ab dem 1. Januar 2000 gesetzlich verpflichtet, alle Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer im Betrieb und am Arbeitsplatz zu erheben. Nach einer Risikoanalyse sind die entsprechenden Massnahmen zu planen, zu realisieren und schriftlich zu dokumentieren. 

Das Handbuch
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coiffureSUISSE hat zusammen mit der Arbeitnehmerorganisation und mit Spezialisten der Arbeitssicherheit eine für die gesamte Coiffeurbranche gültige Branchenlösung ausgearbeitet. Daraus entstand ein Handbuch zur Umsetzung der Richtlinien in den Betrieben sowie einem für die Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter obligatorischen Schulungsangebot. coiffureSUISSE empfiehlt diese Schulung ebenfalls den Coiffeurbetrieben mit 5 oder weniger Mitarbeitenden!    

Das müssen Sie tun!

Das Handbuch zur Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Coiffeurbetrieben zeigt auf, wie Sie in Ihrem Betrieb die aktuellen Anforderungen der Richtlinien überprüfen und ergänzen sowie die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen können.

Wie müssen Sie vorgehen, um die EKAS-Richtlinie betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Ihrem Betrieb umzusetzen?


1.) Ausbildungskurs besuchen

Der Betriebsinhaber oder eine zu bezeichnende Person im Betrieb muss hinsichtlich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes ausgebildet sein. coiffureSUISSE bietet hierzu entsprechende Kurse an. Eine Liste der Schulungsorte liegt bei. Die Ausbildung dauert ca. 3 Stunden. Die Schulung ist kostenlos. Der Bezug des Handbuchs (1 Ex. pro Betrieb) zum Preis von Fr. 198.-- für Mitglieder von coiffureSUISSE, bezw. Fr. 594.-- für Nichtmitglieder, ist obligatorisch.

2.) Verantwortlichkeiten regeln

Der Betriebsinhaber trägt die oberste Verantwortung für die Umsetzung sowie die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Unternehmung.
3. Ist-Zustand erheben

Die Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung im eigenen Betrieb ist einer der Kernpunkte des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit. 

4.) Mitarbeitende schulen und informieren

Die Durchführung der Schulung erfolgt gemäss dem Handbuch "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Coiffeurgewerbe", das an der Schulung abgegeben wird. 

Das Ziel:

Die Zahl der Berufskrankheiten in den Coiffeurbetrieben hat sich zwar in den letzten Jahren stetig verringert. Hingegen sind die Kosten pro Berufskrankheit im Vergleich zu andern Branchen etwa dreimal so hoch und führen jedes Jahr zu über 20 Berufsverboten. Mit einer gezielten Prävention, wie z.B. geeigneter Hautschutz und ergonomische Massnahmen, könnte diese Zahl gesenkt, Gesundheitsprobleme vermindert und zudem auch die sehr hohen Kosten verringert werden.
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